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Klein Pampau: B-Plan 7 und 4. Änderung des F-Plans  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihren Einladungen vom 21.3.24 zur Abgabe einer Stellungnahme zu den o.g. Vorhaben kommen 

wir gern nach.  

Generell ist bereits kritisch zu sehen, dass dringend benötigte Fläche der landwirtschaftlichen 

Nutzung entzogen wird. Mit Blick auf den nicht mit den Zielen der nationalen Nachhaltigkeits-

strategie kompatiblen und insbesondere in Schleswig-Holstein deutlich zu hohen 

Flächenverbrauch ist eine restriktive Flächeninanspruchnahme in hohem Maße geboten. 

Dazu ist zunächst festzustellen, dass aus den Unterlagen kein schlüssiger Nachweis eines 

Bedarfs an der vorgesehenen Bebauung hervorgeht. Nur ein solcher Nachweis würde aber 

einen Verstoß gegen das oben genannte Gebot rechtfertigen.  

Mit der gleichen Begründung sind die sehr großzügigen Grundstückszuschnitte (bis nahe 2000 

m²) nicht nachvollziehbar. Damit wird das im Baugesetzbuch verankerte Gebot eines sparsamen 

Umgangs mit Grund und Boden in eklatanter Weise verletzt. Auch wenn große Teile dieser 

Grundstücke nicht versiegelt werden, so ist dennoch anzunehmen, dass ihr ökologischer Wert 

durch die Anlage von möglicherweise intensiv gepflegten Ziergärten gegenüber dem jetzigen 

Zustand sinkt. Es sollte daher eine extensive, dem Magerstandort angepasste 

Grundstücksgestaltung vorgeschrieben werden. 

Bei der Flächenbilanzierung wird der Plangeltungsbereich mit den Wohnbauflächen 

gleichgesetzt. Ist dieses vor dem Hintergrund der Nichtbebaubarkeit innerhalb der 30 m-Zone 

am Wald plausibel? Wir bitten um Erläuterung.   
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Der geplante Sondenstandort liegt im Trinkwassergewinnungsgebiet des Wasserwerks 
Büchen. Der nächste Trinkwasserentnahmebrunnen vom Wasserwerk Büchen liegt ca. 2100 
m entfernt. Mit einer geologischen Begleitung der Bohrung ist zu rechnen. 
 
Ob es zu weiteren Auflagen bzw. zu weiteren Einschränkungen (z.B. Auflagen des 
Fachdienstes Abfall und Bodenschutz, Geologischem Landesamt) wie einer 
Tiefenbegrenzung kommt, kann ich Ihnen jedoch erst nach abschließender Prüfung der 
vollständigen Antragsunterlagen und der offiziellen Beteiligung dieser Stellen mitteilen. 
 

Fachdienst Naturschutz  
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht muss ich aufgrund der naturnahen Ausstattung des 
Geltungsbereichs von der Aufstellung eines Bebauungsplans an dieser Stelle abraten. Diese 
führt für die Gemeinde zu einem hohen Planungsaufwand und damit auch hohem 
finanziellen Aufwand. Andere Flächen der Alternativenprüfung wären vermutlich 
kostengünstiger zu entwickeln bezüglich des naturschutzfachlichen Erhebungs- und 
Ausgleichsaufwands. 
 
Im Einzelnen: 

1. Auf der Fläche befinden sich geschützte Biotope. Ich weise darauf hin, dass diese im 
Flächenumfang von 1:1 auszugleichen sind. Ökopunkte im Verhältnis 1: 1 sind hier 
nicht ausreichend, generell kann aber ein Ökokonto in Anspruch genommen werden. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei der gesamten Fläche um ein 
geschütztes Biotop handelt. Eine Überprüfung der Fläche wird durch das Landesamt 
durchgeführt. Meine abschließende Stellungnahme behalte ich mir bis zum Vorliegen 
des Ergebnisses vor.  
Gemäß § 67 ist eine Befreiung können Befreiungen aufgrund es überwiegenden 
öffentlichen Interesses Erteilt werden. Allein der Nachweis des öffentlichen Interesses 
reicht jedoch nicht aus, die beantragte Befreiung zu gewähren. Vielmehr müssen die 
Gründe des öffentlichen Interesses überwiegen, das heißt, in der konkreten 
Bewertung gewichtiger sein als die betroffenen Belange des Naturschutzes. 
Zusätzlich muss die Befreiung aus den Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses auch notwendig sein. Das setzt voraus, dass keine alternativen Lösungen 
denkbar sind, die mit einer geringeren Beeinträchtigung für Natur und Landschaft und 
ohne unzumutbaren Aufwand oder langfristige Untersuchungen eine Verwirklichung 
der Interessen ohne naturschutzrechtliche Befreiung ermöglichen. Eine Befreiung 
kann nach § 67 Abs.1 Nr.2 BNatSchG ferner gewährt werden, wenn die 
Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen 
würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege 
vereinbar ist. Eine unzumutbare Belastung liegt vor bei Umständen, die die 
gesetzliche Regelung als unangemessen erscheinen lassen und den Betroffenen 
über den üblichen Rahmen hinaus benachteiligen. 

2. Hoher Kartierumfang aufgrund der naturnahmen Ausstattung. (Brutvögel des 
Offenlandes (insb. Wiesenschafstelze und Heidelerche) und der Gehölze, 



Horstkartierung, Fledermausquartiere- und -nahrungsfläche, Amphibien (auch 
Kreuzkröte), Reptilien (Zauneidechse).  
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass der Artenschutz nicht der gemeindlichen 
Abwägung unterliegt.  

3. Der Landschaftsplan sieht keine Entwicklung in diesem Bereich vor. Vielmehr sieht 
der Landschaftsplan hier die Abgrenzung gegenüber der freien Landschaft mittels 
einer Ortsrandeingrünung vor. Die Fläche erfüllt zudem eine Pufferstruktur zum Wald. 
Die Abweichung vom Landschaftsplan ist gemäß § 9 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG zu 
Begründen. Zwingend sind bei der Aufstellung des B-Plans Maßnahmen zur 
Abgrenzung gegenüber der freien Landschaft, insbesondere zu Wald, zu entwickeln.  

 
 
Eine Nutzung als Baustofflagerfläche ist im Außenbereich nicht zulässig und zu unterlassen. 
Hierbei handelt es sich um einen Eingriff nach § 14 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 8 LNatSchG 
dar. Alle Materialien sind restlos zu entfernen. 
 
Als Hinweis habe ich zur Standortalternativenprüfung zu ergänzen, dass sich auf Fläche Nr. 
3 im Westen ein 10 m breite Ausgleichsfläche in Nord-Süd-Richtung befindet.  
 
Fachdienst Wasserwirtschaft  
 
Schmutzwasser: 
Gegen die Einleitung des Schmutzwassers in die Kläranlage bestehen meinerseits keine 
Bedenken. 
 
Niederschlagswasser: 
 
In den vorgelegten Unterlagen fehlen bislang die Aussagen zur Entsorgung des 
Niederschlagswassers. Abgesehen von der Bilanzierung nach A-RW1 ist mir auch ein 
Entwässerungskonzept im Rahmen des B-Plan-Verfahrens vorzulegen.  
Einer Einleitung des Niederschlagswassers in die Kläranlage stimme ich nicht zu, da die 
Kläranlage hydraulisch stark belastet ist. 
Damit ist eine abschließende Beurteilung nicht möglich. 
 
Gemäß Bodengutachten ist eine Versickerung auf den Grundstücken möglich. Auch das 
Straßenwasser kann versickern. Ich weise darauf hin, dass bei unterirdischen 
Versickerungsanlagen eine Vorbehandlung erforderlich ist. 
Im B-Plan sollte eine Festsetzung der Versickerung erfolgen. 
 
Fachdienst Brandschutz  
 
Zu Punkt 4.8 Löschwasser 
 

1. In dem Ersten Absatz wird aufgenommen, dass die Bestimmungen des § 5 LBO 
sinngemäß zu beachten sind. Dies betrifft die (verkehrstechnische) Erschließung, 



unter anderem für Feuerwehr und Rettungsdienst, jedoch nicht das Löschwasser. 
Diese Ausführungen sind aus Sicht der Brandschutzdienststelle an dieser Stelle nicht 
richtig zugeordnet. 
 

2. Wird es vorgesehen Löschwasser über das Trinkwassernetz zur Verfügung zu 
stellen, sind die Arbeitsblätter W 331, W 400 und die DVGW-Information Wasser Nr. 
99 (Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen) als 
grundlegende Arbeitshilfen zu beachten. Die Abstände der Hydranten zueinander 
sollten nicht mehr als 150 m betragen. 

 
Städtebau und Planungsrecht 
Für diese Planung liegt bereits ein Begleitbericht des Kreises vom 05.12.2013 und 
15.11.2022 sowie eine Landesplanerische Stellungnahme vom 13.02.2014 und 24.01.2023 
vor. Hiernach bestehen keine grundsätzlichen städtebaulichen Bedenken, wenngleich die 
Flächen nicht im Landschaftsplan dargestellt sind.  
Das in den Begründungen erwähnte Ortsentwicklungskonzept liegt dem Kreis nicht vor, 
deshalb kann eine hierauf begründete Standortauswahl und zeitliche Priorisierung nicht 
nachvollzogen werden. 
Auf Seite 8 der Begründung wird die Karte 1 des Landschaftsrahmenplanes erwähnt, ich 
empfehle diese auch darzustellen. 
 
Neben dem dargestellten Regionalplan I aus 1998 ist auch der Entwurf für den 
Planungsraum III der sich z. Zt. Im Beteiligungsverfahren befindet zu berücksichtigen. 
Insofern ist die Aussage dass der Regionalplan 1998 die Inhalte des 
Landesentwicklungsplanes 2021 darstellt nicht korrekt. 
 
Gegen die Entwicklung eines Wohngebietes bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. In 
Anbetracht der Anregungen und Hinweise, insbesondere der Unteren Naturschutzbehörde, 
wird vorgeschlagen, dass für die Abstimmung der weiteren Planung ein gemeinsamer 
Termin mit den betroffenen Behörden und der Gemeinde stattfindet. Gerade im Hinblick auf 
die offenen Punkte und rechtliche Bedenken zu dem jetzigen Planungsstand möchte der 
Kreis die Planung gerne konstruktiv begleiten und im Gespräch aufzeigen, wo es Spielräume 
gibt und was dabei beachtet werden muss. 
 
Im Auftrag 
 
 
 

 










